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3.2.3.3 Gelogisch schützenswerte Objekte (GND)

Im Stadtgebiet Aachen werden fol-

gende Felsen, Felswände ubnd

Quellgebiete als geologische Na-
turdenkmale festgesetzt:

Nr.

GND 1

Die GND 3, 4, 7, 9 und 13 liegen

in Naturschutzgebieten und zwar

im ND 5, 6, 7, 8 und 2;
für diese GND's werden dort Fest-

setzungen getroffen.

Bezeichnung Arbeits-
blatt
80Südliche Steinbruchwand im Steinbrucher Sief

2

3

Straßenböschung Venwegener Strape, Lieberstein 71

Südwestliche Steinbruchwand im Steinbruch

südlich Bistermühler Strape

61

4 Steinbruch Walheim, Schleidener Straße 76

4.1 Ostwand südlicher Steinbruch

4.2 Westwand Mittelrippe

5 Ehemaliger Steinbruch Aachener Strape,

zwischen Walheim und Nütheim (Etzlenberg)

76

6 Steinbruchwand am Königsmiihlenweg,

südwestlich der Königsmiihle

76

7 Steinbruch östlich Wasserwerk Schmithof 75, 80

8 östliche Straßenböschung an der B 258,
nördlich Kalkhäuschen

81

9 Mönchsfelsen in Hahn 77

10 Steinbruch nördlich der Bilstermühle 61

11 29, 37Lousberg

12 Zyklopensteine im Aachener Wald 68

13 Sieben Quellen in Seffent 28
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Verbote

Nach § 34 Abs. 3 LG sind alle

Handlungen, die zu einer Zerstö-
rung, Beseitigung, Beschädigung,

Veränderung oder nachhaltiger

Störung eines geologischen Natur-

denkmals (GND) f"ühren können,

verboten, ebenso das Klettern in
den Felswänden.

Für die geologischen Naturdenkma-

le und deren geschützte Bereiche
sind insbesondere verboten:

1. Wildlebenden Tieren nachzu-

stellen, sie zu beunruhigen,

sie einzufangen, zu töten

oder ihre Eier, Larven, Pup-

pen oder sonstige Entwick-

lungsformen wegzunehmen, zu
zerstören oder zu beschädigenj

2. Bäume, Sträucher und sonstige
Pflanzen oder Tiere einzubrin-

gen, auszusetzen oder anzusie-
delnj

3. Pflanzenbehandlungsmittel ein-

schlieplich Schädlingsbekämp-

fungsmittel einzubringenj

4. Feuer zu machenj

5. bauliche Anlagen zu errichten
oder bestehende bauliche Anla-

gen sowie deren Nutzung zu än-

dern , auch wenn es keiner
bauaufsichtlichen Genehmigung

oder Anzeige bedarfj

6. zu zelten, zu lagern, Wohnwa-

gen abzustellen, Stellplätze
für Kraftfahrzeuge anzulegen,
zu ändern oder bereitzustel-

lenj

7. Aufschüttungen, Verf"üllungen,

Abgrabungen oder Ausschachtun-

gen vorzunehmen, zu sprengen
oder die Bodengestalt auf an-
dere Weise zu verändern, flie-

pende oder stehende Gewässer

einschlieplich Fischteiche an-

zulegenoder zu ändernj
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8. Wege, Zäune oder andere Ein-

friedigungen sowie ober- oder

unterirdische Leitungen anzu-

legen oder zu ändern;

ausgenommen sind ortsübliche
Weidezäune oder flir den Forst-

betrieb notwendige Kulturzäu-

ne;

9. Verkaufsstände oder -wagen
aufzustellen, Werbeanlagen,
Warenautomaten oder Hinweis-

zeichen, die nicht ausschließ-
lich auf den Schutz des Gebie-

tes hinweisen oder gesetzlich
zugelassen sind, anzubringen;

10. Bäume, Sträucher und Hecken

oder sonstige Pflanzen zu be-

schädigen, auszureißen, aus-
zugraben oder Teile davon ab-

zutrennen;

als Beschädigung gelten auch
das Verletzen des Wurzelwer-

kes und jede andere Maßnahme,

die geeignet ist, das Wachs-
tum nachhaltig zu beeinflus-

sen;

11. landschaftsfremde Stoffe oder

Gegenstände, insbesondere fe-

ste oder flüssige Abfälle zu

lagern.

Nicht betroffene Täti~keiten

Unberührt bleiben, soweit

nicht iür die einzelnen geo-

logischen Naturdenkmale et-
was anderes festgesetzt ist:

1. Die ordnungsgemäße landwirt-
schaftliche Nutzung in der

bisherigen Art und im bishe-

rigen Umfang von den Verboten
Ziffer 3.2.3.2 a Nr. 2;

2. die ordnungsgemäße forswirt-

schaftliehe Nutzung in der

bisherigen Art und im bishe-

rigen Umfang von den Verboten
Ziffer 3.2.3.2 a Nr. 2 und 10;
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3. die ordnungsgemäße Ausübung

der Fischerei und der Jagd im

Sinne des § lAbs. 4 BJGj

4. die von der Stadt Aschen als

Untere Landschaftsbehörde bzw.

von der Unteren Forstbehörde

angeordneten oder genehmigten

Maßnahmen und solche, die sie

selbst auszuhrt, sowie Maßnah-
men zur Gefahrenabwehr (Ver-

kehrssicherung) .

Uber die allgemeinen Festsetzun-

gen hinaus werden zur die einzel-

nen geologischen Naturdenkmale

folgende spezifische Festsetzun-

gen getroffen:

GND I

Südliche Steinbruchwand im Steinbruch Sief

Kornel,imünster/Walheim 80

Die Schutzausweisung erfolgt

a) aus wissenschaftlichen und

erdgeschichtlichen Gründen,

b) wegen der Se ltenhe it und

Eigenart.

Gebote

Die gesamte östliche und südliche
Steinbruchwand ist durch regelmä-

ßiges Zurockschneiden von
Strauch- und Baumbewuchs freizu-

halten .

Stromatoporen-jKorallenriff aus
dem Oberdevon (360 Mio. Jahre).

Es ist das einzige gut erhaltene

Riff im Stadtgebiet.

Der Schutz zweck ergibt sich aus

§ 22, Buchstaben a und b LG.
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GND 2 Kornelimünster /Walheim, 71

StraBenböschun« Venwegener Straße - Lieverstein -

Alter Steinbruch nördlich des

Viaduktes bis zu den Klippen süd-
lich Steinbruch Blees.

Die Schutzausweisung erfolgt

a) aus wissenschaftlichen und

erdgeschichtlichen Gründen,

b) wegen der Seltenheit und

Eigenart.

Gebote

Schutz der gesamten östlichen

Straßenböschung vom ehemaligen
Steinbruch nördlich des Viaduk-

tes bis zur Felsgruppe südlich
Steinbruch Blees. Der unmittel-

bare Böschungsbereich ist durch

regelmäßiges Zurückschneiden von
Strauch- und Baumbewuchs freizu-

halten.

GND 5

International bekanntes geologi-

sches Profil vom Oberdevon (Con-

droz-Sandstein) bis in das Unter-

karbon (Tournaisium-Dolomit) mit
der Devon-Karbon-Grenze. Es ist

der einzige Aufschluß dieser Art

im Stadtgebiet.

Der Schutz zweck ergibt sich aus
§ 22, Buchstaben a und b LG.

KornelimünsterjWalheim, 76

Ehemali«er Steinbruch Aachener Straße. zwischen Walheim und Nütheim

(EtzlenberJ{)

östliche und südliche Steinbruch-

wand und östliche Straßenböschung

Richtung Walheim.

Die Schutzausweisung erfolgt

a) aus wissenschaftlichen und

erdgeschichtlichen Gründen,

Sandstein (Condroz-Sandsteine)

des Oberdevons, teils fossilrüh-

rend. Es ist das einzige relativ

vollständige Profil im Stadtge-
biet.

Der Schutzzweck ergibt sich aus
§ 22 Buchstaben a und b LG.
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b) wegen der Seltenheit und

Eigenart.

Gebote

Die östliche und südliche Stein-

bruchwand sowie die südlich an-

schließende östliche Straßenbö-

schung ist im unmittelbaren Wand-

und Böschungsbereich durch regel-

mäßiges Zurückschneiden von
Strauch- und Baumbewuchs freizu-

halten.

G~ 6 KornelimünsterjWalheim, 76

Steinbruchwand sm Königsmühlenweg (südwestlich der Königsmühle )

Die Schutzausweisung erfolgt

a) aus wissenschaftlichen und

erdgeschichtlichen Gründen,

b) wegen der Seltenheit und

Eigenart.

Gebote

Der Wandbereich ist durch re-

gelmäßiges Zurückschneiden von
Strauch- und Baumbewuchs frei-

zuhalten.

Alter Steinbruch mit seltenen,

sehr gut ausgebildeten Sediment-

strukturen (Ballen- und Kissen-

strukturen) in Sandsteinen des

Oberdevons (Condroz-Sandstein)
im Bereich zwischen Aachen und

Lüttich.

Der Schutzzweck ergibt sich aus
§ 22 Buchstaben a und b LG
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GND 8 Kornelimünster/Walheim, 81

östliche StraßenböschunJ{an der B 258 nördlich Kalkhäuschen

Die Schutzausweisung erfolgt

a) aus wissenschaftlichen und

erdgeschichtlichen Gründen,

b) wegen der Seltenheit und

Eigenart.

Gebote

Die östliche Strapenböschung

der B 258 vom Parkplatz bis

zur Strapenkurve ist durch re-

gelmäpiges Zurückschneiden von
Strauch- und Baumbewuchs frei-
zuhalten.

GND 10

Steinbruch nördlich der Bilstermühle

Die Schutzausweisung erfolgt

a) aus wissenschaftlichen und

erdgeschichtlichen Gründen,

b) wegen der Seltenheit und

Eigenart.

Rote Konglomerate (Vichter Kon-

glomerat) des Mitteldevons und

Sandsteine des Unterdevons (Zwei-

faller Schichten) mit der Grenze

Unter-jMitteldevon. Es ist der

einzige Aufschlup in den roten

Schichten des Unter-/Mitteldevons

im Stadtgebiet.

Der Schutzzweck ergibt sich aus

§ 22, Buchstaben a und b LG.

Kornelimünster/Walheim, 61

Sandsteine und Tonsteine des Un-

teren Oberkarbons . Es ist der
einzige verbliebene Oberflächen-
aufschlup des Oberkarbons im

Stadtgebiet.

Der Schutzzweck ergibt sich aus

§ 22, Buchstaben a und b LG.
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Gebote

Der unmittelbare Wandbereich

ist durch regelmäßiges Zurück-
schneiden von Strauch- und

Baumbewuchs freizuhalten.

GND 11

Lousberg

Die Schutzausweisung erfolgt

a) aus wissenschaftlichen, erd-

geschichtlichen und landes-
kundlichen Gründen,

b) wegen der SeI tenhei t und

Eigenart.

GND 12

Zyklopensteine im Aachener Wald

Die Schutzausweisung erfolgt

a) aus wissenschaftlichen und

erdgeschichtlichen Gründen,

b) wegen der Seltenheit und Ei-

genart im Bezug auf die Grö-
ße der noch erhaltenen Exem-

plare.

Aachen, 29, 37

Steinzeitlicher Feuersteinbergbau

(4.500 - 1.800 v. Chr.) auf die
braunen Feuersteine in den Krei-

de-Mergel der Aachener Oberkrei-

de/Vetschauer Schichten. Es ist

das einzige Vorkommen steinzeit-

lichen Feuersteinbergbaus im
Aachener Stadtgebiet und in der

näheren Umgebung.

Der Schutz zweck ergibt sich aus

§ 22, Buchstaben a und b LG.

Aachen, 68

Durch Kieselsäure (SiO&)partiell
verfestigte Sande der Aachener

Oberkreide (Aachener Sand =
Aachener Schichten).

Der Schutzzweck ergibt sich aus
§ 22 Buchstaben a und b LG.
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Gebote

Freilegung einiger Exemplare

auf deutschem Gebiet; die un-

mittelbare Umgebung (Streifen

von 2 - 3 m Breite) ist durch

regelmäßiges Zruückschneiden
von Strauch- und Baumbewuchs

freizuhalten.

----
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